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Amtliche Bekanntmachungen
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1. Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Beschlusses über die vereinfachte Umlegung VU 7179 Schmachtenhagen VII

2. Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Beschlusses über die vereinfachte Umlegung VU 7258 Wensickendorf II

3. Bekanntmachung des Landesumweltamtes Brandenburg vom 12. Dezember 2008
Beteiligung der Öffentlichkeit bei der strategischen Umweltprüfung zu den Entwürfen der Maßnahmeprogramme für die
Flussgebietseinheiten Oder und Elbe gemäß § 26  Abs. 7 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) bzw. § 4, Abs. 2 des
Brandenburgischen Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG)

4. Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom
12. Dezember 2008
Anhörung der Öffentlichkeit zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten Oder und Elbe gemäß
§ 26 Abs. 4 und 5 des Brandenburgischen  Wassergesetzes (BbgWG)

Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung VU 7179 Schmachtenhagen
VII ist am  08.01.2009  unanfechtbar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Baugesetzbuch (BauGB) in
der derzeit gültigen Fassung, der bisherige Rechtszustand durch den in dem
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszu-
stand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Ei-
gentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke oder Grundstücksteile
ein.
Soweit in dem Beschluss über die vereinfachte Umlegung nichts anderes
festgelegt worden ist, geht das Eigentum an den ausgetauschten oder ein-
seitig zugeteilten Grundstücken oder Grundstücksteilen gemäß § 83 Abs. 3
BauGB lastenfrei auf die neuen Eigentümer über.
Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich.
Die ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücke oder
Grundstücksteile werden Bestandteil der Grundstücke denen sie zugeteilt
werden.

Bekanntmachung

Die Berichtigung der öffentlichen Bücher wird bei den zuständigen Behör-
den veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Ge-
schäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Oranienburg, bei dem
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Norbert Hagen, Berliner Str. 64
A, 16540 Hohen Neuendorf, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Oranienburg, den  15.01.2009

Kobel                                                        (Siegel)
- Umlegungsausschussvorsitzender -

Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung VU 7258 Wensickendorf II
ist am 15.01.2009  unanfechtbar geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Baugesetzbuch (BauGB) in
der derzeit gültigen Fassung, der bisherige Rechtszustand durch den in dem
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszu-
stand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Ei-
gentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke oder Grundstücksteile
ein.
Soweit in dem Beschluss über die vereinfachte Umlegung nichts anderes
festgelegt worden ist, geht das Eigentum an den ausgetauschten oder ein-
seitig zugeteilten Grundstücken oder Grundstücksteilen gemäß § 83 Abs. 3
BauGB lastenfrei auf die neuen Eigentümer über.
Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich.
Die ausgetauschten oder einseitig zugeteilten Grundstücke oder
Grundstücksteile werden Bestandteil der Grundstücke denen sie zugeteilt
werden.

Bekanntmachung

Die Berichtigung der öffentlichen Bücher wird bei den zuständigen Behör-
den veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Ge-
schäftsstelle des Umlegungsausschusses der Stadt Oranienburg, bei dem
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Norbert Hagen, Berliner Str. 64
A, 16540 Hohen Neuendorf, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Oranienburg, den  15.01.2009

Kobel                                                         (Siegel)
– Umlegungsausschussvorsitzender –
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Die „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“  (Wasser-
rahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU)) stellt Umweltziele für die
Oberflächengewässer und das Grundwasser in allen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auf. Zur rechtlichen Umsetzung dieser Richtlinie in
Deutschland dienen das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) sowie
die Wassergesetze der Länder, im Land Brandenburg das Brandenburgische
Wassergesetz (BbgWG).

Um die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, sind bis zum
22. Dezember 2009 Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne
für die in  § 1b des WHG genannten Flussgebietseinheiten aufzustellen.
Brandenburg gehört zu den beiden internationalen Flussgebietseinheiten
Elbe und Oder.

Nach § 4 Absatz 1 BbgUVPG unterliegen die Maßnahmenprogramme der
Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung, bei der ein Umweltbericht zu er-
stellen ist. Nach § 26 Abs. 7 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG)
in Verbindung mit § 14 i des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) ist die Öffentlichkeit bei der Strategischen Umweltprüfung
zu beteiligen. Hierfür werden die Entwürfe der Maßnahmenprogramme für
die Flussgebietseinheiten Elbe und Oder und die beiden dazugehörigen
Umweltberichte öffentlich ausgelegt, so dass sich die betroffene Öffentlich-
keit dazu äußern kann.

Die Entwürfe der Maßnahmenprogramme für die beiden Flussgebiets-
einheiten und die dazugehörigen Umweltberichte werden seit 22. Dezem-
ber 2008 an folgenden Stellen veröffentlicht bzw. öffentlich ausgelegt:

– Im Internet unter der Adresse
http://www.mluv.brandenburg.de/info/wrrl

– im Landesumweltamt Brandenburg
Groß Glienicke
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam
Haus 4, Zimmer 027
Tel.: 033201 / 442-289
werktags 9 bis 15 Uhr oder nach telefonischer Absprache

Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Strategischen Umweltprüfung
zu den Entwürfen der Maßnahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten Oder

und Elbe gemäß § 26 Abs. 7 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG)
bzw. § 4, Abs. 2 des Brandenburgischen Gesetzes

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG)

Bekanntmachung des Landesumweltamtes Brandenburg vom 12. Dezember 2008

– im Ministerium für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Verbraucherschutz
Lindenstraße 34a
14467 Potsdam
Zimmer 143 B
Tel.: 0331 / 866 7212
werktags 9 bis 15 Uhr oder nach telefonischer Absprache.

– in den unteren Wasserbehörden der Landkreise und der kreisfreien Städ-
te zu den dort üblichen Sprechzeiten.

Zum Bereich der Flussgebietseinheit Elbe gehören im Land Brandenburg
alle Landkreise und kreisfreien Städte (vollständig oder teilweise), zum Be-
reich der Flussgebietseinheit Oder gehören Teile der Landkreise Barnim,
Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, Uckermark sowie der kreis-
freien Stadt Frankfurt (Oder).

Zu den Entwürfen der Maßnahmenprogramme für die Flussgebietseinheiten
Elbe und Oder und zu den beiden Umweltberichten kann sich die betroffe-
ne Öffentlichkeit bis zum 22. April 2009 äußern.

Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben wer-
den bei

dem Landesumweltamt Brandenburg
Referat Ö4
Groß Glienicke
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

dem Ministerium für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Verbraucherschutz
Referat 62
Lindenstraße 34a
14467 Potsdam

den unteren Wasserbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte

oder per E-Mail an die Adresse
SUPMassnahmenprogramm@lua.brandenburg.de.

Amtliche Bekanntmachungen
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Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz

Anhörung der Öffentlichkeit zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne
für die Flussgebietseinheiten Oder und Elbe gemäß § 26 Abs. 4 und 5

des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG)

Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz
des Landes Brandenburg vom 12. Dezember 2008

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Die „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“  (Wasser-
rahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU)) stellt Umweltziele für die
Oberflächengewässer und das Grundwasser in allen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auf. Zur rechtlichen Umsetzung dieser Richtlinie in
Deutschland dienen das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) sowie
die Wassergesetze der Länder, im Land Brandenburg das Brandenburgische
Wassergesetz (BbgWG).
Um die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, sind bis zum
22. Dezember 2009 Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne
für die in  § 1b des WHG genannten Flussgebietseinheiten aufzustellen.
Brandenburg gehört zu den beiden internationalen Flussgebietseinheiten
Elbe und Oder.
Nach § 26 Absatz 4 BbgWG sind spätestens ein Jahr vor Beginn des Zeit-
raums, auf den sich der Plan bezieht, Entwürfe des Bewirtschaftungsplans
zu veröffentlichen, zu denen die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann.
Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten Elbe
und Oder werden seit 22. Dezember 2008 an folgenden Stellen veröffent-
licht bzw. öffentlich ausgelegt:
– Im Internet unter der Adresse

http://www.mluv.brandenburg.de/info/wrrl
– im Landesumweltamt Brandenburg

Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam
Haus 4, Zimmer 027
Tel.: 033201 / 442-289
werktags 9 - 15 Uhr oder nach telefonischer Absprache

– im Ministerium für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Verbraucherschutz
Lindenstraße 34a, 14467 Potsdam
Zimmer 143 B
Tel.: 0331 / 866 7212
werktags 9 bis 15 Uhr oder nach telefonischer Absprache.

– in den jeweils zu den Flussgebietseinheiten gehörenden unteren Wasser-
behörden der Landkreise und der kreisfreien Städte zu den dort übli-
chen Sprechzeiten.

Zum Bereich der Flussgebietseinheit Elbe gehören im Land Brandenburg
alle Landkreise und kreisfreien Städte (vollständig oder teilweise), zum Be-
reich der Flussgebietseinheit Oder gehören Teile der Landkreise Barnim,

Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, Uckermark sowie der kreis-
freien Stadt Frankfurt (Oder).
Auf Antrag wird nach den Vorschriften über den Zugang der Öffentlichkeit
zu Umweltinformationen auch der Zugang zu Hintergrunddokumenten und
-informationen gewährt, die bei der Erstellung der Bewirtschaftungsplan-
entwürfe herangezogen wurden. Der Antrag ist beim Ministerium für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, Referat 62, Lindenstraße
34a, 14467 Potsdam, zu stellen.
Zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne können Verbände, Vereine,
Körperschaften, Firmen, sonstige Einrichtungen und jede/jeder Interessier-
te bis zum 22. Juni 2009 schriftlich Stellung nehmen.

Stellungnahmen können schriftlich gerichtet werden an das
Landesumweltamt Brandenburg
Referat Ö4, Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam

sowie an das
Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz
Referat 62, Lindenstraße 34a, 14467 Potsdam

oder per E-Mail an die Adresse bewirtschaftungsplan@mluv.brandenburg.de.

An denselben Stellen werden für 4 Monate im Rahmen der Öffentlichkeits-
beteiligung an der Strategischen Umweltprüfung auch die Maßnahmen-
programme für die Flussgebietseinheiten Elbe und Oder und die dazugehö-
rigen Umweltberichte ausgelegt. Nähere Informationen sind einer Bekannt-
machung des Landesumweltamtes Brandenburg vom 12. Dezember 2008
zu entnehmen.
Stellungnahmen zu länderübergreifenden oder internationalen Fragen im
Einzugsgebiet der Elbe können auch gegenüber der Flussgebiets-
gemeinschaft Elbe (Otto-von-Guericke-Straße 5, 39104 Magdeburg; E-Mail:
info@fgg-elbe.de) beziehungsweise gegenüber der Internationalen Kom-
mission zum Schutz der Elbe (Fürstenwallstraße 20, 39104 Magdeburg; E-
Mail: sekretariat@ikse-mkol.org ) abgegeben werden.
Stellungnahmen zu länderübergreifenden oder internationalen Fragen im
Einzugsgebiet der Oder können auch gegenüber den jeweils zuständigen
Stellen der beiden anderen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen beziehungsweise gegenüber der Internationalen Kommission zum
Schutz der Oder (ul. M. Curie - Sklodowskiej 1, 50-381 Wroclaw, Republik
Polen; E-Mail: sekretariat@mkoo.pl) abgegeben werden.
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